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Seite 2 Bekanntgabe des Ergebnisses der Zuwahl
zum Fakultätsrat der Juristischen Fakultät
innerhalb der Gruppe der Studierenden

vom 24. November bis 26. November 1997





Fakultätsrat der Juristischen Fakultät

Studierende
Gesamt Liste a Liste b

Wahlberechtigte 624
gültige Stimmen 126 117 9
ungültige Stimmen 3
Abstimmende 129
Sitzverteilung 3 3
Wahlbeteiligung % 20,35

A. Wahlvorschlag: Keine Liste
ERREICHTE
STIMMENZAHL

i
SITZVERTEILUNG

Name/Vorname Einrichtung i RANGFOLGEN.
ERREICHTER
STIMMENZAHL

i Camps, Bettina Jura 12 (Stv. f. Nr. 4) 5

2 Clouth, Judith Jura 5 7

3 Ehrenberg, Miriam Jura 10 (Stv. f. Nr. 6) 6

4 Horsten, Sebastian Jura 24 X 2

5 Kniest, Oliver Jura 15 (Stv. f. Nr. 7) 4

6 Loosen, Katja Jura 16 X 3

7 Plahl, Margit Jura 35 X 1

B. Wahlvorschlag: Ring Christlich-Demokratischer
Studenten (RCDS) Düsseldorf

ERREICHTE
STIMMENZAHL

SITZVERTEILUNG

Lfd.
Nr.

Name/Vorname Einrichtung i i RANGFOLGE N.
ERREICHTER
STIMMENZAHL

1 Gehse, Oliver Jura 1 1

2 Möllers, Boris Jura 1

3 Austerschmidt, Robert Jura 1



Gemäß § 24 Abs. 2 der Wahlordnung für die Wahlen zu den zentralen Organen und
Gremien der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, für die Wahlen zu den Organen
und Gremien der Fakultäten sowie für die Wahlen der ständigen Kommissionen ge¬
mäß § 22 UG und die Wahlen der Kommissionen für die Universitätsbibliothek und
das Universitätsrechenzentrum kann jede bzw. jeder Wahlberechtigte und jede bzw.
jeder Wahlvorschlagsberechtigte binnen 14 Tagen nach Bekanntmachung der
Wahlergebnisse beim Wahlausschuß gegen die Gültigkeit der Wahl schriftlich oder
zur Niederschrift Einspruch erheben.
Der Einspruch ist begründet, wenn die Vorschriften über die Ermittlung der Mandate,
die Wählbarkeit bzw. die Wahlberechtigung oder wesentliche Bestimmungen über
das Wahlverfahren verletzt worden sind und durch den Verstoß das Wahlergebnis
beeinflußt werden konnte (§ 24 Abs. 4 der Wahlordnung).

Die Adresse der Geschäftsstelle des Wahlausschusses lautet:

Universitätsverwaltung (Gebäude 16.11)
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf

Die Geschäftsstelle erteilt Auskunft unter den Telefonnummern 81-12434, 81-15140
und 81-14701.

Düsseldorf, den 27.11.1997

Der Vorsitzende
des gemeinsamen Wahlausschusses

- Czyperek -
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